Stadt KéIn

Offentliche Bekanntmachung vom 14.05.2024

Satzung liber die abweichende Herstellung der ErschlieBungsanlage
FeldgartenstraBe im Abschnitt von SebastianstraBe bis Haus Nr. 120 bzw.
127 einschlieBlich in Koln-Niehl

vom 3. Mai 2024

Der Rat der Stadt KoIn hat in seiner Sitzung am 21.03.2024 auf Grund des § 132
Ziffer 4 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
03.11.2017 (BGBI. | S. 3634) in Verbindung mit den §§ 7 und 77 Absatz 1 der
Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023)

— jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung — diese Satzung
beschlossen:

§1

Die Erschliellungsanlage Feldgartenstral’e im Abschnitt von Sebastianstralie bis
Haus Nr. 120 bzw. 127 einschliellich in KoIn-Niehl ist abweichend von § 9 Absatz 1
Buchstabe a) der Satzung der Stadt Kéln Uber die Erhebung eines ErschlieRungs—
beitrages — ErschlieRungsbeitragssatzung — vom 29. Juni 2001 (ABI. Stadt Kéln 2001,
S. 289) — in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung — ohne die Bildung
selbststandiger Stralienlandparzellen endgultig hergestellt.

§2

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Vorstehende Satzung wird hiermit offentlich bekannt gemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung fur das
Land Nordrhein-Westfalen hingewiesen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

,Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flachennutzungs—
plane nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkindung nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeflhrt,
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b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der
Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsgemalf 6ffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Burgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenuber der Gemeinde vorher
gerugt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt."

Kdln, den 03.05.2024 Die Oberburgermeisterin
gez. Henriette Reker

Seite 2



	Satzung über die abweichende Herstellung der Erschließungsanlage Feldgärtenstraße im Abschnitt von Sebastianstraße bis Haus Nr. 120 bzw. 127 einschließlich in Köln-Niehl
	§ 1
	§ 2




